
Nachtermin zur Schulaufgabe stellen - oder nicht?
Beitrag von „Timm“ vom 1. Mai 2009 10:49

Zitat

Original von kleiner gruener frosch

Timm: ich denke mal, dass ich nicht der einzige bin, der die Sachlage verkennt.
Betroffene Schüler (und Eltern) werden es auch als Strafe auffassen, selbst wenn es
das juristisch nicht ist.
Aber selbst wenn es keine Strafe ist? Es ist definitiv keine "Leistungsermittlung". Und
nur für eine "ermittelte Leistung" kann man Noten vergeben. Deshalb bleibe ich dabei:
eine 6 ist angemessen, wenn der Leistungsstand nicht entsprechend ist oder wenn (aus
unentschuldbaren Gründen, also unentschuldigtes, nicht nachvollziehbares
Fernbleiben) kein Wort zu Papier gebracht wurde.

Ich akzeptiere deine Auffassung. Allerdings ist sie irrelevant. In B-W ist klar geregelt, wie zu
verfahren ist:

Zitat

§ 8 Notenverordnung Baden-Württemberg:
(5) Weigert sich ein Schüler, eine schriftliche Arbeit anzufertigen, oder versäumt er
unentschuldigt die Anfertigung einer schriftlichen Arbeit, wird die Note "ungenügend"
erteilt.

§4 Schulbesuchsverordnung Baden-Würtemberg:
§ 4 Beurlaubung
(1) Eine Beurlaubung vom Besuch der Schule ist lediglich in besonders begründeten
Ausnahmefällen
und nur auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag möglich. Der Antrag ist vom
Erziehungsberechtigten, bei
volljährigen Schülern von diesen selbst zu stellen.
(2) Als Beurlaubungsgründe werden anerkannt:
1. Kirchliche Veranstaltungen nach Nr. I der Anlage. Die Bestimmung des § 4 Abs. 3 des
Gesetzes
über die Sonntage und Feiertage in der Fassung vom 2 8. November 19 7 0 (GBL 19 7 1
S. 1), nach
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der Schüler an den kirchlichen Feiertagen ihres Bekenntnisses das Recht haben, zum
Besuch des
Gottesdienstes dem Unterricht fernzubleiben, bleibt unberührt.
2. Gedenktage oder Veranstaltungen von Religions- oder
Weltanschauungsgemeinschaften Nach Nr.
II-VI der Anlage. Dem Antrag muss, soweit die Zugehörigkeit zu der Religions- oder
Weltanschauungsgemeinschaft nicht auf andere Weise nachgewiesen ist, eine
schriftliche Bestätigung
beigefügt sein.
(3) Als Beurlaubungsgründe können außerdem insbesondere anerkannt werden:
1. Heilkuren oder Erholungsaufenthalte, die vom Staatlichen Gesundheitsamt oder vom
Vertrauensarzt einer Krankenkasse veranlasst oder befürwortet worden sind;
2. Teilnahme am internationalen Schüleraustausch sowie an Sprachkursen im Ausland;
3. Teilnahme an den von der Landeszentrale für politische Bildung durchgeführten
zweitägigen
Politischen Tagen für die Klassen 10 bis 13;
4. Teilnahme an wissenschaftlichen oder künstlerischen Wettbewerben;
5. die aktive Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen und an Lehrgängen überregionaler
oder
regionaler Trainingszentren sowie an überregionalen Veranstaltungen von Musik- und
Gesangvereinen, anerkannten Jugendverbänden und sozialen Diensten, soweit die
Teilnahme vom
jeweiligen Verband befürwortet wird;
6. die Ausübung eines Ehrenamts bei Veranstaltungen von Sport-, Musik- und
Gesangvereinen,
anerkannten Jugendverbänden und sozialen Diensten, sofern dies vom jeweiligen
Verband
befürwortet wird;
7. Teilnahme an Veranstaltungen der Arbeitskreise der Schüler (§ 69 Abs. 4 SchG),
soweit es sich um
Schulveranstaltungen handelt (§ 18 SMV-Verordnung), sowie an Sitzungen des
Landesschulbeirats (§
7 0 SchG) und des Landesschülerbeirats (§ 69 Abs. 1 bis 3 SchG);
8. die Vollendung des 18. Lebensjahres während des ersten Schulhalbjahres bei
Berufsschulpflichtigen, die nicht in einem Berufsausbildungsverhältnis stehen oder eine
Stu-
fenausbildung fortsetzen für eine Beurlaubung für das zweite Schulhalbjahr (§ 78 Abs. 1
Satz 2 in
Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 SchG);
9. wichtiger persönlicher Grund; als wichtiger persönlicher Grund gelten insbesondere
Eheschließung
der Geschwister, Hochzeitsjubiläen der Erziehungsberechtigten, Todesfall in der

2
https://www.lehrerforen.de/thread/21119-nachtermin-zur-schulaufgabe-stellen-oder-
nicht/?postID=172526#post172526

https://www.lehrerforen.de/thread/21119-nachtermin-zur-schulaufgabe-stellen-oder-nicht/?postID=172526#post172526
https://www.lehrerforen.de/thread/21119-nachtermin-zur-schulaufgabe-stellen-oder-nicht/?postID=172526#post172526


Familie,
Wohnungswechsel, schwere Erkrankung von zur Hausgemeinschaft gehörenden
Familienmitgliedern,
sofern der Arzt bescheinigt, dass die Anwesenheit des Schülers zur vorläufigen
Sicherung der Pflege
erforderlich ist.
(4) Für das Fernbleiben der Schüler vom Unterricht aufgrund einer Beurlaubung tragen'
die
Erziehungsberechtigten, volljährige Schüler für sich selbst, die Verantwortung. Die
Schulen beraten
erforderlichenfalls. die Erziehungsberechtigten und den Schüler über die Auswirkungen
der
beantragten Beurlaubung. Die Beurlaubung kann davon abhängig gemacht werden,
dass der
versäumte Unterricht ganz oder teilweise nachgeholt wird.
(5) Zuständig für die Entscheidung über Beurlaubung ist in den Fällen des Absatzes 2
sowie bis zu
zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Unterrichtstagen in den Fällen des Absatzes 3
der
Klassenlehrer, in den übrigen Fällen der Schulleiter.

Alles anzeigen 

In Bayern scheint das ähnlich geregelt zu sein. Das Ministerium ist aufgrund des Schulgesetzes
ermächtigt, eine Verordnung zur Notengebung zu erlassen. Hier teilt man deine Meinung nicht.
Es ist dein gutes Recht, darüber anders zu denken, trotzdem bist du an die Verordnung
gebunden.
Übrigens interessant, dass Arztbesuche nicht einmal unter den Beurlaubungsgründen
aufgeführt sind. Da mache ich jetzt ein anderes Fass auf: Aber die Pflicht zum Schulbesuch ist
in den Landesverfassungen fest gelegt. Die Damen und Herren in Weiß stellen aber ihre
persönliche Planung des Tagesablaufs über Verfassungsrecht. Würden wir Lehrer so etwas
machen, bekämen wir da bestimmt deftig einen eingeschenkt!!!
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